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Köderauslage

Eingraben der Impfköder noch an diesem Wochenende

Anlage von 2 Köderplätzen pro qkm

Pro Köderplatz vergraben von ca. 40 Ködern auf einer Flä-
che von etwa 200m'� , also insgesamt 80 Köder / qkm

In jedes Loch 2 - 3 Köder ca.Yr- 1 spatentiefeingraben, d. h.
jeweils Anlage von mindestens l3 Löchern auf der Fläche ei-
nes Köderplatzes. Die Köder müssen abgedeckt sein.

o Nach Auslage der Köder mindestens 4"Iage Jagdruhe ein-
halten

o Danach Kontrolle der Köderstellen und einsammeln von he-
rumliegenden Ködern und unbeschädigten Blistern und die-
se dann dem Veter inäramt zulei ten

o Nach vier Wochen erfolgt eine zweite Impfungo die Ausgabe
der Köder erfolgt dann ummittelbar vor der nächsten Imp-
fung an der gleichen Stelle

o Desinfektionsmittel: - Hände: z. B. Sterillium

- Boden, Geräte, Stiefel: z. B. Venno-

Vet, Virkon S
Die Köder sind nur für die Impfuns von Wildschweinen bestimmt
und dürfen keinesfalls an andere Personen abgegeben werden!

Nächste Ausgabetermine: 18.06.2009 und 16.07.2009
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